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Anfrageb eantwo rtung 

Die Abgeordnetem Dr. Z e c h man n und Ge no ssonhetben a.TJ1 

25" Mai doJ a in einGr parlamcmtarischen I1hfrage darauf hingewi esen, dass 

nnch ;3iner Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes niemand verpflichtet 

ist, Postgebühren für Behördonbetriebe zu bezahlon 9 die den Vermerk 

npostgebühr beim Empfängc:;r einheben" tragen, und im Zusammenhang damit 

die Lufhebung eines Posterlasses verlangt, der bestimmt, dass Behördon­

briefe in einem solchen Fall dann nicht auszufolgen sind, wenn sie infolgc 

.D.hwGsel1.heit des l~dressaten von dor -;;:ohnung beim Postamt hintfJrlegt worden 

müsse:1.~ 

Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft Dipl .. -Ing. 

17 a 1 d b run n e r hat zu dieser Imfrage mit nachstehenden Ausführungen 

Stollung genommen: 

Das l~llgomcine Verwaltungsverfahrensgesetz und die Zivilproz,::;ss­

ordnung bestirafJ1en, dass b ehö rdliche Schri ftstücke im Fall der Imnahm.oi'er­

\vcigorung am Zustellungsort zurückzulassen oder - wenn dies nicht möglich 
/ 

ist - beim Postamt zu hinterlegen sind. Von der Rechtslehre (vgl. Zivi~-

prozessordnung Stagel-Michlmayr, tlien 1960 9 imm.l zu § -109 9 S 529) und vom 

Bunc10sministerium für Justiz wurde seit j;Jher die Meinung vertrJton, dnss 

das Zurücklassen am Zustollungsort nicht möglich ist, wenn sich der Empfänger 

'Vvoig3rt 9 die auf dom bohördlichün Schriftstück lastonden Postgobühren zu Emt­

richten; dies düshalb~ weil die Post nach dem Post~echt seit altershor be­

rQchtigt ist 9 dio Sendung zurückzubDhal tEm 9 vvonn si6h der Empfänger woigert, 

d.ie auf dar Sendung Vej::-merktc-_ ?ostgebührv'" zu ontricht en. 

Aus diesen ~}rund '.vurde in die soi t Jahrzehnten geltende Di'l'lstvor­

schrift i5JJer die Zustollung der ErlGdigungen der G0richte 9 der Verwal tungs­

und. clor St:uerbehörclon durch' die Post im EinvernehrlOn mit dem Bunclos­

minis-c8riumfü:c- Justiz der Hinweis aufgenommon 9 dass das Zurücklasson cles 

bohörGlichen Schriftstücküs am Zustellungsort auch dann als nicht möglich 

anzusehon ist!. v{onn sich dor Empfänger weigert 9 die auf der Sendung laston­

don Postgobühren zu e~ltrichtcm, weshalb solche Sendungen gemäss § 27 1:..l1ge­

nloinos Verwaltungsvorfahronsgesotz und § 109 Zivilprozessordnung beim Postamt 

hint~~lGgt werden musstena 
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Im Erke~~tnis vom 18. Februar 1960, Zl. 1594/2-58, hat nun der Verwal­

tungsgerichtshof darauf hingewiesen, dass der Post nach § 27 Allgemeines 

Verwaltungsverfahrengesetz auferlegt sei, das Schriftstück am Zustellungsort 

zurückzulassen, auch wenn der Empfänger sich weigert, die auf der Sendung ver­

merkten Postgebühren, zu entrichten. Obwohl eine Rechtsansicht des Verwal tu..~gs­

gerichtshofes - wie der Verwaltungsgerichtshof selbstwi~derholt ausgesprochen 

hat - nur für den konkreten Einzelfall verbindlich ist, hat die Postverwaltung 

dennoch allgemein angeordnet, dass künftig behördliche Schriftstücke (RSa-und 

RSb-Briefe) dem Empfänger am Zustellungsort auszufolgen sind, auch wenn ersieh 

weigert, die auf der Sendung lastenden Postgebühren zu entrichten. 

Diese Anordnung wurde jedoch nicht auf jene Fälle ausgedehnt, in denen 

RSa- oder RSb-Briefe der-Gerichte oder Verwaltungsbehörden nach den einschlägi­

gen Bestimmungen des Allgemeinen Verwal t1.mgsverfahrensgesetzes· oder der Z'ivil­

prozessordmmg - z.B. wenn der Empfänger ins Ausland verreist ist oder die 

postamtlicheHinterlegLUlg gerichtlich oder von der Ve~rlaltungsbehörde angeordnet 

vvurde - beim Postamt zu hinterlegen sind. Dies nicht nur deshalb, weil sich die 

erwähnte Entscheidung desVerwaltungsgerichtshofes auf solche Fälle gar nicht 

bezieht, sondern vor allem deshalb, weil die Hinterlegung nach den mehrfach 

erwähnten gesetzlichen Bestimmungen die WirkQ~g der ZustellQ~g hat~ dies bedeutet 

aber, dass das Gerichts- oder Verwaltungsverfahren ohne Rücksicht darauf seinen 

Fortgang nimmt, ob der Empfänger vom Inhalt des hinterlegten Schriftstückes 

Kenntnis ni~~t oder nicht. 

Diese Vorgangsweise steht daher nicht nur mit dem Gesetz in Einklang, 

sondern auch mit dem eingangs erwähnten Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes. 

Es besteht demnach kein Grund, die diesbezügliche An~rdnung der Postverwaltung 

abzuändern oder au:J."zuheben. 

Eine Regelung aber, welche die Beförderung von Behördenbriefenmit dem 

Vermerk l1Postgebühr beim Empfänger einheben fl untersagt, kann deshalb nicht in 

Erwägung gezogen werden, weil sowohl das österreichische als auch das zwischen­

staatliche Postrecht seit nahezu hundert Jahren an dem Grundsatz festhält, dass 

es jedem Absender ermöglicht werden müsse, Briefe ~d Postkarten auoh dann mit 

der Post befördern lassen zu können, we:nn der Absender - gleichgiil tig aus welchem 

Grund - nicht in der Lage ist, die Beförderungsgebühr zu entrichten. Demnach kann 

dieses völkerrechtlich allgemein anerkannte Recht auch den Behörden nicht ver­

weigert werden. Ob und inwieweit aber eine Behörde oder ein Gericht gesetzlich 
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befugt ist, die Postgebühren auf den Em~fänger eines RSa- oder RSb~Briefes zu 

überwälzen, riohtet sich nicht nach den Postvorschriften, sondern nach den für 

das jeweilige Verfahren massgebenclen Verfahrensvorschriften; deshalb ist die 
\ 

Post vieder in der Lage noch auch berechtigt oder verpflichtet, zu ,prüfen, ob 

vom Vermerk "Postgebühr beim Empfänger ein..'J.eben" in einem konkreten Fall gesetz­

mässig oder gesetzwidrig Gebrauch gemacht werde. 

Für eine allfällige Untersagung der Gebührenübe~wälzung ist daher nicht 

das. Bundesministerium für Verkehr Ulld Elektrizitätswirtschaft, sondern. hinsicht­

lich der Gerichte das Bundesministerium für Justiz und hinsichtlich der Verwal­

tungsbehörden das Bundeskanzleramt zuständig. 

-.-.-.-.-.-.-.-~-.-.-
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